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 Veröffentlicht am 25.01.1955

Index

Gewerberecht

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

VStG §39 Abs1

Rechtssatz

Die Beschlagnahme von Verfallsgegenständen ist ihrem Zweck nach eine Inverwahrungnahme von Gegenständen, um

gegebenenfalls deren Verfall zu sichern.
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